
Hochschulwechsel an LUH geplant

1. EINSTUFUNG - zur LUH-Bewerbung

(Die Unterlagen sind in der Regel mind. 
vier Wochen vor Ende der Bewerbungsfrist 

einzureichen).

Berater/in für Anerkennung im jeweiligen 
Studiengang/Studienfach bzw. in Fakultät

Prüfung und 
Einstufung. 

Weiterleitung 
(i.d.R. durch 
Bewerber/in) 

I-Amt

 LUH Immatrikulation der/des 
Studierenden

Studierende/r 

2. ANRECHNUNG - nach erfolgreicher 
Immatrikulation Berater/in für Anerkennung im jeweiligen 

Studiengang /- fach bzw. Fakultät: 
Weiterleitung an zuständigen 

Prüfungsausschuss oder Studiendekan/in

Ablauf der Einstufung und Anerkennungen von an anderen 
Hochschulen erworbenen Studien- und Prüfungsleistungen
1. EINSTUFUNG

Die oder der Bewerber/in plant Wechsel an LUH.

Allgemeine Informationen zur LUH-Studienbewerbung bietet 
das I-Amt; es wird empfohlen, die Beratung des 
Studienganges/Studienfaches in Anspruch zu nehmen.

Die oder der Bewerber/in reicht dem oder der zuständige/n 
Berater/in für Anerkennung im jeweiligen Studiengang/-fach 
bzw. in der Fakultät Antrag auf EINSTUFUNG unter Vorlage des 
Transcript of Records, Studienbuchs und/oder Notenspiegels 
ein.

Die/der Zuständige nimmt Einstufung vor. Diese wird in der 
Regel von Bewerber/in zusammen mit den 
Bewerbungsunterlagen an das I-Amt weitergeleitet. 
Zulassungsverfahren berücksichtigt Einstufung, 
Zulassungskriterien und vorhandene Kapazitäten.

2. ANERKENNUNG

Es wird empfohlen, zu Beginn des Studiums die Anerkennung 
bereits an einer anderen Hochschule erbrachter Leistungen in 
die Wege zu leiten. Das Anerkennungsverfahren sollte 
spätestens vor dem letzten Fachsemester beendet sein. 

Nachweise aller Leistungen, die anerkannt werden sollen, sind 
der im Studiengang/-fach bzw. auf Fakultätsebene zuständigen 
Fachanerkennung komplett einzureichen. 

Nachgereichte Dokumente werden in der Regel nicht 
berücksichtigt.

Beauftragte/r für Anerkennung nimmt Prüfung der vorgelegten 
Leistungen vor und leitet Ergebnis an den zuständigen 
Prüfungsausschuss bzw. die Studiendekanin oder den 
Studiendekan weiter. 

Der Prüfungsausschuss bzw. die Studiendekanin oder der 
Studiendekan erteilt dem/ der Studierenden einen Bescheid 
über die Anerkennung und informiert das Prüfungsamt 
entsprechend. Der Bescheid enthält auch Angaben, auf welche 
Module/Lehrveranstaltungen die auswärts erbrachten 
Leistungen angerechnet werden.

Das Prüfungsamt verbucht die anerkannten Leistungen.

Studienort- bzw. Fachwechsel: 
Leitfaden für Studierende und Fakultäten

Studierende/r erhält Bescheid
Prüfungsamt (verbucht 
anerkannte Leistungen)

erteilt 
Bescheid 

über 
Anerkennung

informiert

Bewerber/in 
reicht Antrag 

auf Einstufung 
ein

reicht alle 
Nachweise ein, 
die anerkannt 
werden sollen


